
Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

für die 
Gemarkung Lohndorf 

(Lohndorf Nord II) 
 

Verbindliche Festsetzungen für die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung in der Gemarkung Lohndorf, Ge-
meinde Litzendorf 
 
 
Höhenlage 
Hauseingänge und die Oberkante des fertigen Fußbodens dürfen 
höchstens 30 cm über dem natürlichen Gelände liegen. Ausnahmen 
können zugelassen werden, wenn dadurch das Orts- und Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigt wird. Die Höhenlage der geplanten 
Gebäude ist von der Gemeinde vor Baubeginn an Ort und Stelle fest-
zulegen, damit eine entsprechend Anpassung an das Gelände er-
reicht wird und ein einwandfreier Anschluss an das Abwassersystem 
erfolgen kann. 
 
 
Gebäude 
 
Dachform 
Zulässig: Satteldach 
 
Dachneigung 
35° - 48°; Dachüberstand max. 50 cm. 
Die max. Firsthöhe beträgt 10,0 m ab EFOK bergseitig 
 
Dacheindeckung und Dachaufbauten 
Die Dacheindeckung hat mit naturroten Materialien in Ziegelform zu 
erfolgen. 
Dachgauben sind als Schleppgauben zulässig, die jeweilige Breite be-
trägt max. 2,00 m. 
 
Landschaftsunverträgliche Farben dürfen an den Gebäuden nicht ver-
wendet werden. 
 
Holzhäuser sind zulässig. 
 
Garagen und Carports sind nur eingeschossig und innerhalb der Bau-
grenzen zulässig; Festsetzungen wie Hauptgebäude. 
 
 
Sonstiges 
 
Ausnahmen von den Verbindlichen Festsetzungen sind zulässig; dazu 
zählen insbesondere auch ressourcenschonende und ökologisch 
ausgerichtete Bauvorhaben. 
Fassadenbegrünungen werden angeregt. Solaranlagen sind zulässig. 
 
 
Hinweise 
 

1. Die Gemeinde Litzendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
....................... diese Satzung gemäß § 10 BauGB in der Fassung vom 
..................... als Satzung beschlossen. 

 
2. Dem Landratsamt Bamberg wurde die Satzung mit Schreiben vom 

..................... gemäß § 10 Abs. 2 BauGB vorgelegt. 
 
3. Mit Bescheid des Landratsamtes Bamberg vom ..................... wurde 

die Satzung genehmigt. 
 
4. Die genehmigte Satzung mit Begründung liegt ab ..................... in der 

Gemeinde Litzendorf, Am Knock 6, 96123 Litzendorf, während der 
Amtsstunden zu jedermanns Einsicht bereit. 

 
5. Die Erteilung der Genehmigung wurde im Mitteilungsblatt der Ge-

meinde Litzendorf ortsüblich bekannt gemacht. Die Satzung tritt damit 
gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 

 
6. Auf die Rechtsfolge des § 44 Abs. 3 sowie der §§ 214 und 215 

BauGB wird hingewiesen. 
 


